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 An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über die 

Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über die 

Senatskanzlei – G Sen – 

Bericht an das Abgeordnetenhaus zum Umgang der BIM mit der Grundsteuer 

Rote Nummer: 2400 AJ 

Vorgang: 88. Sitzung des Hauptausschusses vom 05.11.2025 

Im Rahmen der Haushaltsberatungen zum Doppelhaushalt 2026/2027 (2. Lesung) wurde zu 
Einzelplan 29 – Allgemeine Finanz- und Personalangelegenheiten - zu Titel 07300 – 
Grundsteuer B folgender Berichtsauftrag formuliert: 
„SenFin wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 05.12.2025 eine Ein-
schätzung zum Umgang der BIM mit der Grundsteuerproblematik bei einer förderfähigen 
Nutzung und tatsächlicher Nutzbarkeit zu geben.“ 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Anträge auf Erlass bei einer förderfähigen Nutzung können gestellt werden, wenn der Nutzer 
des Grundstücks die entsprechenden Nachweise zur Begründung der Förderfähigkeit vorlegt. 
Ein Antrag auf Erlass mit Blick auf die tatsächliche Nutzbarkeit ist ebenfalls im Einzelfall 
möglich. In begrenztem Umfang sind entsprechende Antragsstellungen seitens der BIM GmbH 
erfolgt.  
Ich bitte, den Berichtsauftrag damit als erledigt anzusehen. 

In Vertretung 

Wolfgang Schyrocki 
Senatsverwaltung für Finanzen 

Stefan Bernhardt
Schreibmaschine
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